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DOB Koblenz, 06.10.2014
10-Haupt- und Personalamt Tel.: 0261 129 1231
In Absprache mit Amt/EB: 
ST/0135/2014 

 
Stellungnahme zum Antrag  

 
Nr. AT/0079/2014 

 
Beratung im Stadtrat am 02.10.2014, TOP   20     öffentliche Sitzung 

 
Betreff: Antrag der SPD- Fraktion: Dachmarke Koblenz 
 
Stellungnahme/Antwort:  
 
In der Sitzung des Stadtrates am 23.03.2012 wurde die Agentur Traffic mit der Umsetzung 
einer Dachmarken-Entwicklung für die Stadt Koblenz beauftragt, nachdem sie zuvor aus 
einem Ideenwettbewerb Koblenzer Werbeagenturen als Sieger hervorgegangen war. 
 
Im Anschluss wurde von Seiten der bislang in dieser Sache federführenden Koblenz-Touristik 
und der zukünftig für den Bereich der Markenüberwachung zuständigen Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit der Agentur Traffic die Dachmarke im Hinblick auf die 
praktische Umsetzung innerhalb der Stadt Koblenz und der Erstellung eines 
Gestaltungshandbuches weiterentwickelt. 
 
Das Gestaltungshandbuch wurde in der Sitzung des Stadtvorstandes am 25.06.2012 
beschlossen. Es wurde für alle städtischen Ämter und Eigenbetriebe als verbindlich erklärt.  
 
Nach den Sommerferien wurde mit der Umsetzung der Dachmarke begonnen. Sukzessive 
wurden die Briefbögen, Faxvordrucke, Visitenkarten usw. auf das neue Layout umgestellt. 
Auch die städtischen Broschüren erscheinen seit dem im neuen Layout.  
 
In der Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde ein „Markenwächter“ installiert.   
 
Die Dachmarke wurde also sehr wohl „mit Leben gefüllt.“ 
 
Nach dem im Haushaltsrecht verankerten Prinzip der Produktorientierung sind die für 
Marketing und Kommunikation erforderlichen Mittel in den einzelnen Produkten, also nicht 
zentral an einer Stelle veranschlagt.  
 
Ob mit einer Bündelung der Marketingbudgets eine effektivere Umsetzung des Außenauftritts 
der Stadt realisiert werden kann, bedarf einer sorgfältigen und abgewogenen Prüfung in der 
Verwaltung. Dieser Prozess ist in Gang gesetzt.  
Nach Abschluss der Prüfung wird der Haupt- und Finanzausschuss über das Ergebnis 
informiert.  
 
Beschlussempfehlung der Verwaltung:  
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich, da die Verwaltung bereits im Sinne des Antragstellers 
tätig wird.  
 


